
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/5/15 4Ob338/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1979

Norm

UWG §9 C2

Rechtssatz

Für die Glaubhaftmachung der Benützung einer Firmenbezeichnung mit Verkehrsgeltung ist erforderlich eine

Bescheinigung, daß die angesprochenen Verkehrskreise diese Bezeichnung noch vor dem Prioritätszeitpunkt

tatsächlich nur mit dem Unternehmen des Klägers in Verbindung gebracht haben (hier: "die Küche").
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